
1.10 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

Vom 16.12.1966 (Deutsche Fassung: BGBl. II 1973 S. 1534) 

Teil II 

Artikel 2 

(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten und sie allen 

in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen ohne 

Unterschied wie insbesondere der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, 

der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, 

der Geburt oder des sonstigen Status zu gewährleisten.(...) 

Artikel 4 

(1) Im Falle eines öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht und der amtlich 

verkündet ist, können die Vertragsstaaten Maßnahmen ergreifen, die ihre Verpflichtungen aus diesem 

Pakt in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, außer Kraft setzen, vorausgesetzt, daß diese 

Maßnahmen ihren sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht zuwiderlaufen und keine 

Diskriminierung allein wegen der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion 

oder der sozialen Herkunft enthalten.  

(2) Auf Grund der vorstehenden Bestimmung dürfen die Artikel 6, 7, 8 (Absätze 1 und 2), 11, 15, 16 

und 18 nicht außer Kraft gesetzt werden. 

(...) 

Teil III 

Artikel 18 

(1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfaßt 

die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen, und 

die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich 

oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden.  

(2) Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit, eine Religion oder eine 

Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, beeinträchtigen würde.  

(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich 

vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, 

Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind.  

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des Vormunds 

oder Pflegers zu achten, die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit 

ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen. 

Artikel 20 

(1) Jede Kriegspropaganda wird durch Gesetz verboten. 

(2) Jedes Eintreten für nationalen, rassischen oder religiösen Hass, durch das zu Diskriminierung,  



Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, wird durch Gesetz verboten. 

Artikel 24 

(1) Jedes Kind hat ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der 

Sprache, der Religion, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens oder der Geburt das 

Recht auf diejenigen Schutzmaßnahmen durch seine Familie, die Gesellschaft und den Staat, die seine 

Rechtsstellung als Minderjähriger erfordert. 

Artikel 26 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen 

Schutz durch das Gesetz. In dieser Hinsicht hat das Gesetz jede Diskriminierung zu verbieten und 

allen Menschen gegen jede Diskriminierung, wie insbesondere wegen der Rasse, der Hautfarbe, des 

Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen 

oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status, gleichen und 

wirksamen Schutz zu gewährleisten. 

Artikel 27 

In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher 

Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe 

ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich 

ihrer eigenen Sprache zu bedienen. 

 


